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Aktionspläne der einzelnen Handlungsfelder 

Regionales Entwicklungsziel: Verbesserung der regionalen Wertschöpfung, Beschäftigung und der Einkom-
menssituation sowie der gewerblichen Grundversorgung 
Handlungsfeld: Wirtschaft und Arbeit 
Maßnahmenschwerpunkt:  

II a) Erhalt, Ausbau und Diversifizierung von Unternehmen (einschließ-
lich Infrastrukturmaßnahmen) sowie Ausbau von Wertschöpfungsket-
ten 
Maßnahme: II a) 1. Bauinvestitionen und Ausstattung von Unterneh-

men, Auf- und Ausbau regionaler Wertschöpfung und 
Vertrieb, Unterstützung Gastronomie, Öffentlichkeits- 
und Vernetzungsarbeit 

Fördergegenstände, u.a.: Unterstützung zur Produktion und Vertrieb regionaler Pro-
dukte, zum Ausbau und Flexibilisierung von regionalen Ver-
triebsstrukturen, Schaffung und Erweiterung Direktvermark-
tung, Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten, Unterstüt-
zung StartUp´s, Plattformaufbau und Innovationsförderung, 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit durch: 
 Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz für ge-

werbliche Zwecke (z.B. gläserne Produktion, Einrichtung 
Werksverkauf), 

 Sanierung und Erweiterung ländlicher Bausubstanz und 
Errichtung von Neubauten und Ersatzneubauten für ge-
werbliche Zwecke, 

 Erschließung auf betriebseigenen Flächen (technische 
und Verkehrsinfrastruktur, Breitbandausbau, Abbau von 
Barrieren), 

 Neuanschaffung von Maschinen, Anlagen und Ausstat-
tung (z.B. Gastronomie), 

 Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit (z.B. Veranstal-
tungen für die Sichtbarkeit des innerörtlichen Gewerbes) 

Von der Förderung ausge-
schlossen: 

 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 Erschließung öffentlicher Straßen 

ggf. Fördervoraussetzun-
gen: 

keine 

Fördersatz 1: 50% (Basisfördersatz) - 60% (mit Aufschlägen) 

Zuschussuntergrenze und 
Zuschussobergrenze 1: 

mind. 5.000 € 
bis 100.000 € 

ggf. Aufschlag/Aufschläge 1: 10% für innovative Vorhaben (d.h. das Projekt ist in der LEADER-
Region neu, wurde aus einer anderen Region adaptiert und weiterentwi-
ckelt bzw. erfüllt einen Modellcharakter) 

1 Die angegebenen Fördersätze gelten vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Prüfung durch die Bewilligungs-
behörde. Eine Änderung der Förderhöhen ist möglich. 
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Aktionspläne der einzelnen Handlungsfelder 

Regionales Entwicklungsziel: Verbesserung der regionalen Wertschöpfung, Beschäftigung und der Einkom-
menssituation sowie der gewerblichen Grundversorgung 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Arbeit 

Maßnahmenschwerpunkt:  

II a) Erhalt, Ausbau und Diversifizierung von Unternehmen (einschließ-
lich Infrastrukturmaßnahmen) sowie Ausbau von Wertschöpfungsket-
ten 

Maßnahme: II a) 2. Vorhaben zur Auf- und Ausbau Digitalisierung, 
regionaler Wirtschaftsidentität, Gründungs- und Unter-
nehmenskultur, Fachkräftesicherung, neue Arbeitsmo-
delle 

Fördergegenstände, u.a.:  Förderung innovativer Co-Working-Modelle (insbeson-
dere Technik für Co-Working und Räumlichkeiten), 

 Schaffung und Erweiterung von Homeofficemöglichkei-
ten und flexibles Arbeiten, 

 Förderung Unternehmenskultur, 
 Start-Up Förderung (insbesondere Betriebskosten und 

Technik), 
 Schaffung überbetriebliches Projektmanagement, 
 Dienstleistungsaufgaben Digitalisierung, 
 Aufbau eines regionalen Gutscheinsystems 

Von der Förderung ausge-
schlossen: 

 Betriebskosten und Leasingverträge Technik 
(außer das erste Jahr) 

 Personalkosten (außer für Projektmanagement) 

ggf. Fördervoraussetzun-
gen: 

keine 

Fördersatz 1: 40% (Basisfördersatz) - 50% (mit Aufschlägen) 

Zuschussuntergrenze und 
Zuschussobergrenze 1: 

mind. 5.000 € 
bis 25.000 € 

ggf. Aufschlag/Aufschläge 1: 10% für innovative Vorhaben (d.h. das Projekt ist in der LEADER-
Region neu, wurde aus einer anderen Region adaptiert und weiterentwi-
ckelt bzw. erfüllt einen Modellcharakter = siehe Kapitel 5.3) 

1 Die angegebenen Fördersätze gelten vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Prüfung durch die Bewilligungs-
behörde. Eine Änderung der Förderhöhen ist möglich. 
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